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Third Parties/Dritte

• „Third Parties“ sind all jene Organisationen, die nicht 
Partner im Projekt sind (haben Grant Agreement (GA) 
nicht unterzeichnet)

– dürfen grds. keine Projektarbeiten ausführen

Dritte dürfen im Ausnahmefall Projektarbeiten 
durchführen, wenn dies mit der Kommission 
ausgehandelt und in Annex I GA angegeben wurde 

• die Dritten, die Aufgaben, ein Kostenvoranschlag 
und die dem Projekt zugewiesenen Ressourcen 
Dritter sind in Annex I anzugeben
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Dritte im Projekt

• Dritte, die Ressourcen zur Verfügung stellen
• führen keine Projektaufgaben aus
• wenn Personal zur Verfügung gestellt wird, 

dann wird es dem Partner im Projekt und 
nicht dem Dritten zugerechnet

• Dritte, die Projektaufgaben ausführen
• mit dem Partner verbundene Dritte 

(„Third Parties“ mit der Spezialklausel Nr. 10)
• Subunternehmer (Subcontractor)
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Third Party (SC 10) I 

• nur Dritte, die in der Spezialklausel Nr. 10 (SC 10) im 
Grant Agreement (Core Agreement, Artikel 7) 
genannt sind
• dürfen Arbeiten im Projekt ausführen und 
• können die Kosten dafür geltend machen 

(eigenes Form C)

• „verbunden“: es besteht eine formelle Beziehung 
zwischen dem Dritten und dem Partner
• Beziehung ist nicht auf GA begrenzt – wurde nicht 

für GA ins Leben gerufen
• formelle externe Anerkennung (Vereinigung und 

Mitglieder, verbundene Unternehmen, etc.)
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Third Party (SC 10) II

Bei verbundenen Organisationen:
• immer jene Organisation, welche die meiste Arbeit 

ausführt, soll Partner im Projekt sein
• verbundene Organisationen, die auch Arbeiten 

ausführen, müssen in der Spezialklausel Nr. 10 
(SC 10) genannt werden (oder Partner werden)

Bei Verbänden, Vereinigungen:
• es muss immer der Verband/die Vereinigung als 

Partner teilnehmen, die Mitglieder als Third Parties 
mit der SC 10
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Ist möglich wenn:
• Subcontractor einen begrenzten Teil des Projektes 

ausführt (kein „core part“)

• Rechte und Pflichten des Projektteilnehmers 
bezüglich „Background“ und „Foreground“ nicht   
beeinträchtigt werden

• „best price-quality“-Verhältnis sowie Transparenz und 
Gleichbehandlung bei der Auswahl gewährleistet wird

• mind. 3 Angebote einholen
• nationales Vergaberecht beachten

Subcontracting I
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• Subcontracting-Kosten sind direkte Kosten beim 
Projektpartner

• Bereits bestehende Rahmenverträge zw. 
Projektpartner und SubunternehmerIn sind zulässig!

• Unteraufträge zwischen Projektpartnern (im 
Konsortium) sind nicht erlaubt!

Aufgaben des Koordinators/der Koordinatorin: 
in Annex II, Artikel II.2 GA genannte Tätigkeiten

nie Subcontracting möglich!

Subcontracting II
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• Subcontracting an Töchter/verbundene 
Unternehmen ist nicht möglich

• Spezialklausel Nr. 10 muss angewendet werden!

verbundene Organisationen dürfen 
Projektaufgaben durchführen wenn sie mit der 
Spezialklausel Nr. 10 im Grant Agreement 
genannt sind

Subcontracting III
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„Minor tasks“ (II.7.3 GA)

• Projekttätigkeiten die nicht in Annex I beschrieben, 
aber für Implementierung notwendig sind

• geringe Bedeutung (kleine Geldbeträge) 
• z.B. Organisation eines Raumes, Catering für ein 

Meeting, Druck von Broschüren usw.

• müssen unter Subcontracting im Form C abgerechnet 
werden – stellt auf die Art des Vertrages ab!

Subcontracting von Minor Tasks
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• „Third parties“ mit der Spezialklausel Nr. 10 
dürfen Projektarbeiten ausführen

• Subcontracting muss immer mit der 
Kommission ausverhandelt werden

• Subcontracting von verbundenen 
Unternehmen nicht möglich – SC 10!

TAKE HOME MESSAGES
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Informationen

http://rp7.ffg.at/rp7_kmu
http://rp7.ffg.at/dokumente
http://rp7.ffg.at/rp7_recht_und_finanzen

Guide to Financial Issues (Version vom 30. Juni 2010)
http://rp7.ffg.at/upload/medialibrary/Financial_Guide_2010_06_30.pdf

Guidance Notes on Audit Certification (Version vom 1. Juli 2010)
http://rp7.ffg.at/upload/medialibrary/Guidance_Notes_on_Audit_ 
Certification_2010_07_01.pdf

Finanzleitfaden deutsch, Version 2010 – Vorbestellung möglich!
http://rp7.ffg.at/finanzleitfaden

http://rp7.ffg.at/rp7_recht_und_finanzen
http://rp7.ffg.at/upload/medialibrary/Financial_Guide_2010_06_30.pdf
http://rp7.ffg.at/upload/medialibrary/Guidance_Notes_on_Audit_Certification_2010_07_01.pdf
http://rp7.ffg.at/upload/medialibrary/Guidance_Notes_on_Audit_Certification_2010_07_01.pdf


Seite 12

KONTAKT:

Mag. Martin Baumgartner
FFG Europäische und Internationale Programme
Tel: +43 (0)5 7755 – 4008
martin.baumgartner@ffg.at

Mag. Carla Chibidziura
FFG Europäische und Internationale Programme
Tel: +43 (0)5 7755 – 4009
carla.chibidziura@ffg.at

mailto:martin.baumgartner@ffg.at
mailto:carla.chibidziura@ffg.at
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FORSCHUNG 
WIRKT.

FORSCHUNG 
WIRKT.

>> www.ffg.at

Urheberrechtshinweis / Haftungsausschluss
Sämtliche Texte, Grafiken und Bilder unterliegen dem Urheberrecht. Eine auch nur auszugsweise Verwendung ist nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung der Österr. Forschungsförderungsgesellschaft mbH zulässig. Es kann keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 
Angaben übernommen werden. Jede Haftung für Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung  der dargestellten Informationen oder durch 
fehlerhafte oder unvollständige Informationen verursacht wurden, ist ausgeschlossen.
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